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 Veröffentlicht am 04.04.1991

Index

L82259 Garagen Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs1;

GaragenG Wr 1957 §6 Abs1;

Rechtssatz

Bei einer Zufahrt zur Tiefgarage entlang den Grund:ächen der Nachbarn in einer Länge von über 50 m kann die

Ansicht, daß eine Beeinträchtigung der Nachbarn auszuschließen sei, nicht als eine o=enkundige Tatsache iSd § 45 Abs

1 AVG beurteilt werden.
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